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Sachverhalt

Mit Cemeinderatsbeschluss Nr. 68 vom .l3. März2023wurde das kommunale För-
derprogramm Energie der Politischen Cemeinde Rickenbach letztmals ange-
passt.

lm Zusammenhang mit dem Austritt aus dem Verein Energieberatung Region
Winterthur per 31. Dezember 2O2O hat der Cemeinderat mit Beschluss Nr. 90 vom
25. Mai 2O2O entschieden, dass durch die wegfallenden Vereinsbeiträge im jährli-
chen Umfang von rund CHF 5'OOO.OO ab l. Januar 2021die ortsansässigen Hausei-
gentümer bei energetischen Sanierungen direkt durch die Politische Cemeinde
Rickenbach finanziell unterstützt werden sollen. Dabei war vom Cemeinderat ur-
sprünglich angedacht, die finanzielle Unterstützung in Form einer Reduktion der
Baubewil ligungsgebühren umzusetzen.

Da es sich bei Cebühren aufgrund des Cesetzmässigkeitsprinzips um Entgelte für
eine bestimmte, von der abgabepflichtigen Person verursachte oder veranlasste
Amtshandlung oder fur die Benützung einer öffentlichen Einrichtung (staatliche
Leistungen) handelt, können Cebühren grundsätzlich nicht im Zusammenhang
mit Subventionen reduziert werden. Es empfiehlt sich deshalb, die finanzielle Un-
terstützung von energetischen Sanierungen mit separaten Förderbeiträgen zu
regeln.

Erwägungen

Der Kanton Zürich verfügt über ein umfassendes Förderprogramm Energie. Da-
mit der administrative Aufvrand für die Hauseigentümer und die Cemeindever-
waltung möglichst geringgehalten werden kann, wurde das kommunale Förder-
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programm Energie der Politischen Cemeinde Rickenbach hauptsächlich an das
ka ntona le Förderprogra m m gekoppelt. H a useigentü mer erha lten fü r energeti-
sche Massnahmen an Cebäuden im Cemeindegebiet Rickenbach, welche gleich-
zeitig durch das kantonale Förderprogramm finanziell unterstützt werden, zusätz-
liche Fördergelder von der Politische Cemeinde Rickenbach. Die kommunalen
Fördergelder wurden dabei auf lO % des kantonalen Förderbeitrags festgesetzt.
Damit das Budget der Politischen Cemeinde Rickenbach und die finanziellen
Kompetenzen des Cemeinderates bei der Entrichtung solcher Beiträge eingehal-
ten werden können, werden seit l. Januar 2022 Beträge bis maximal CHF 75O.OO
pro Cesuch und kantonaler Abrechnung ausgerichtet. Zusätzlich werden auch
Beiträge an Photovoltaikanlagen durch das kommunale Förderprogramm Ener-
gie unterstützt. Diese wurden ebenfalls auf lO o/o der Bundesbeiträge bis maximal
CHF 75O.OO pro Cesuch festgelegt.

Der Cemeinderat möchte am bisherigen Förderprogramm festhalten und legt
die Ansätze unverändert für die kommenden dreiJahre fest.

Beschluss:

Das kommunale Förderprogramm Energie der Politischen Cemeinde Ricken-
bach für die Jahre 2024 -2026 wird gemäss den Erwägungen per L Januar
2024 genehmigt.

2. Die kommunalen Fördergelder fur energetische Massnahmen an Cebäuden
im Cemeindegebiet Rickenbach werden auf lO % des kantonalen Förderbei-
trags und auf lO % des Bundesbeitrags für Photovoltaikanlagen festgesetzt.
Pro Cesuch und Abrechnung wird ein maximaler kommunaler Beitrag im
Umfang von CHF 75O.OO ausgerichtet.

3. Den Cesuchen um kommunale Förderbeiträge ist die Abrechnung des kan-
tonalen Förderbeitrags oder die Abrechnung des Bundesbeitrags für Photo-
voltaikanlagen beizulegen. Diese Abrechnungen durfen nicht vor dem Jahr
2O2l datiert sein.

4. Das kommunale Förderprogramm Energie soll spätestens vor dessen Ablauf
Ende 2026 durch den Cemeinderat überprÜft werden.

5. Mitteilung an:
- Finanzverwaltung, kevin.stanger@rickenbach-zh.ch
- Bauamt, patrik.neuhaeusler@rickenbach-zh.ch
- Cemeindeschreiber, beat.maugweiler@rickenbach-zh.ch
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